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RS OGH 1972/3/16 9Os83/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.03.1972

Norm

StPO §284 Abs1 B

StPO §294 Abs1

Rechtssatz

Die Anmeldung der Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung des Zollamts ausdrücklich nur gegen den Freispruch eines

der beiden Angeklagten hat die Zurückweisung der Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung, soweit sich diese auch auf

den zweiten Angeklagten beziehen, zur Folge.
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